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Ihrem Antrag auf Zugang zu amtlichen Informationen gebe ich unter
Unkenntlichmachung personenbezogenerDaten statt und übersende
Ihnen in Kopie das Schreiben des BMVI vom 20.03.2019, in dem die
Auslegung der Begriffs „Sport- und Freizeitzwecke“ thematisiert ist.

Dieser Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftra
  

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Bundes-
ministerium für Verkehr unddigitale Infrastruktur, Invalidenstraßen
44, 10115 Berlin einzulegen.
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Nach Regel 1.2 Nr. 5 des Teils 6 der Anlage la zu den 88 6 und 6a
SchSV gilt Teil 6 nicht für Kleinfahrzeuge, die nicht sewaikmatg zu
Sport- und Freizeitzwecken eingesetzt werden.

Ein Einsatz zu Sport- und Freizeitzwecken im Sinne des Schiffssi-
cherheitsrechts liegt vor, wenn er der Erholung und der Ausübung
eines Hobbies dient, da nur in diesemFall von einer geringen Gefähr-
dung von Schiff ind Besatzung ausgegangen werden kann.

Ich bitte darum, diese Definition auch bei der Einordnung der im
Rahmender Seenotrettung im Mittelmeer eingesetzten Fahrzeuge zu-
grunde zu legen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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